
Feststellung der Jahresrechnung 2024 
 
 
Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in der 
öffentlichen Gemeinderatssitzung am 23.02.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit 
folgenden Werten fest: 
 

 
 

1. Ergebnisrechnung EUR

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 10.711.929,80

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -10.508.196,82

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 203.732,98

1.4 Außerordentlichen Erträge 158.093,54

1.5 Außerordentlichen Aufwendungen 0,00

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 158.093,54

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 361.826,52

2. Finanzrechnung EUR

2.1 Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit 9.798.939,66

2.2 Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit -9.332.975,26

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 

(Saldo aus 2.1 und 2.2)
465.964,40

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.870.125,82

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.085.193,55

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 
-2.215.067,73

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 

2.6)
-1.749.103,33

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.500.000,00

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -234.972,03

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)
1.265.027,97

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 

Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)
-484.075,36

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksa-men 

Einzahlungen und Auszahlungen
4.434,77

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.105.423,32

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 

2.11 und 2.12)
-479.640,59

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushalts-

jahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)
625.782,73



 
 
 
Au am Rhein, 23.02.2026 
 
 
 Laukart, Bürgermeisterin 
 
 
 
Feststellung und Auslegung der Jahresrechnung (§ 95 b Gemeindeordnung) 
 
1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.02.2026 das Ergebnis der Jahresrechnung 

festgestellt.  
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung 

unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentlichen Auslegung erfolgt am 05.03.2026.  
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung erfolgt an sieben Tagen vom 09.03.2026 

bis einschließlich 17.03.2026.  
4. Der Feststellungsbeschluss wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 19.03.2026 mitgeteilt. 
 
 

3. Bilanz EUR

3.1 Immaterielles Vermögen 6.112,20

3.2 Sachvermögen 40.559.834,22

3.3 Finanzvermögen 1.716.132,14

3.4 Abgrenzungsposten 2.871.505,97

3.5 Nettoposition 0,00

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 45.153.584,53

3.7 Basiskapital 22.698.507,19

3.8 Rücklagen 2.086.320,49

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00

3.10 Sonderposten 15.770.310,57

3.11 Rückstellungen 124.206,79

3.12 Verbindlichkeiten 3.635.975,48

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 838.264,01

3.14
Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 45.153.584,53
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